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Zusätzliche und Besondere Vertragsbedingungen  für 
die Ausführung von Bauleistungen 

1. 

Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB/B) 

Diese Vertragsbedingungen wenden alle Einrichtungen der Stadt Coesfeld, der SEG-Stadtentwicklung 

Coesfeld GmbH & Co. KG, der SEG-Verwaltungsgesellschaft mbH, der SEG- gemeinnützige Stadtentwicklung 
Coesfeld GmbH und das Abwasserwerk der Stadt Coesfeld an. 

Inhaltsübersicht 

1. Leistungsverzeichnis 

2. Wahlposition (Alternativpositionen) 

3. Technische Regelwerke 

4. Preisermittlungen 

5. Vergütung bei Nebenangeboten 

6. Einheitspreise 

7. Änderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten 

8. Ankündigung von Mengenänderungen/Mehrkosten 

9. Ausführungsunterlagen 

10. Ausführungsfristen 

11. Veröffentlichungen, Vervielfältigungen 

12. Baustelleneinrichtungen 

13. Baustellenräumung 

14. Bautagesberichte 

15. Kontrollprüfungen 

16. Werbung 

17. Umweltschutz 

18. Nachunternehmer 

19. Ausführung der Leistungen 

20. Behinderung und Unterbrechung der Ausführung 

21. Kündigung aus wichtigem Grund 

22. Wettbewerbsbeschränkungen 

23. Haftung der Vertragsparteien, Mitteilung von Bauunfällen 

24. Abnahme 

25. Gewährleistung und Mängelansprüche 

26. Abrechnung 

27. Preisnachlass 

28. Rechnungen 

29. Stundenlohnarbeiten 

30. Zahlungen 

31. Überzahlungen 

32. Abtretung 

33. Sicherheitsleistung 
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Vorbemerkung: 

Die in (…) gesetzten bzw. in Textpassagen genannten Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen 

Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B - DIN 1961) in der jeweils gültigen Fassung. 

1.  Leistungsverzeichnis  (§ 1) 

Wenn der Auftragnehmer für das Leistungsverzeichnis eine selbst gefertigte Abschrift oder Kurzfassung benutzt 

hat, ist allein das vom Auftraggeber verfasste Leistungsverzeichnis verbindlich. 

Bei Widersprüchen zwischen Leistungsverzeichnis und Zeichnungen geht das Leistungsverzeichnis vor. 

2.  Wahlposition (Alternativposition)  (§ 1) 

Sind im Leistungsverzeichnis für die wahlweise Ausführung einer Leistung ausnahmsweise Wahlpositionen 

(Alternativpositionen) vorgesehen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die in diesen Positionen beschriebenen 
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Leistungen nach Aufforderung durch den Auftraggeber auszuführen. Die Entscheidung über die Ausführung von 

Wahlpositionen trifft der Auftraggeber in der Regel bei Auftragserteilung. 

3.  Technische Regelwerke  (§ 1 Nr. 2) 

In den Vergabeunterlagen genannte technische Regelwerke sind Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 

im Sinne von § 1 Nr. 2 d. 

Die in den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen und den übrigen Verdingungsunterlagen genannten 

DIN-Normen sind für die Kalkulation der Angebote in der drei Monate vor dem Eröffnungs-/Einreichungstermin 

gültigen Fassung maßgebend. 

4.  Preisermittlungen  (§ 2) 

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung dem Auftraggeber 

verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben. Dies gilt auch für die Nachunternehmerleistung. 

Der Auftraggeber darf die Preisermittlung bei Vereinbarung neuer Preise oder zur Prüfung von sonstigen 

vertraglichen Ansprüchen öffnen und einsehen, nachdem der Auftragnehmer davon rechtzeitig verständigt und 

ihm freigestellt wurde, bei der Einsichtnahme anwesend zu sein. Die Preisermittlung wird danach wieder 

verschlossen. 

Die Preisermittlung wird nach vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung zurückgegeben. 

Sind nach § 2 Nr. 3, 5, 6, 7 und/oder 8 Abs. 2 Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer auf Verlangen seine 

Preisermittlungen für diese Preise und für die vertragliche Leistung vorzulegen sowie die erforderlichen Auskünfte 

zu erteilen. 

5.  Vergütung bei Nebenangeboten  (§ 2) 

Ist der Auftrag auf ein Nebenangebot erteilt worden, dann sind mit der vereinbarten Vergütung alle von dem 

Nebenangebot beeinflussten Leistungen abgegolten, die zur Ausführung der vertraglichen Leistung erforderlich 

werden. 

6.  Einheitspreise  (§ 2 Nr. 1) 

Der Einheitspreis ist der vertragliche Preis, auch wenn im Angebot der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl 

(Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis entspricht. Die vereinbarten 

Einheits- und Pauschalpreise sowie die Stundenlohnsätze sind Festpreise. 

7.  Änderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten  (§ 2 Nr. 3) 

Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten 

Stunden. Stundenlohnarbeiten dürfen nur im Einvernehmen mit der Bauleitung durchgeführt werden. Sie werden 

nur vergütet, wenn die Stundenlohnzettel von dem Beauftragten der Bauleitung anerkannt worden sind (s.a. Ziff 

29 dieser Vertragsbedingungen). 

8.  Ankündigung von Mengenänderungen/Mehrkosten/Außervertragliche Leistungen  (§ 2 Nr. 3) 

Ist für den Auftragnehmer erkennbar, dass eine über 10 v. H. hinausgehende Über- oder Unterschreitung des 

Mengenansatzes entsteht, hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

Preise für außervertragliche Leistungen sind vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu vereinbaren. Zur Vereinbarung 

neuer Preise hat der Auftragnehmer auf Verlangen die Preisermittlung dafür und soweit erforderlich für die 

Gesamtleistung, zur Einsicht vorzulegen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

9.  Ausführungsunterlagen  (§ 3) 

Der Auftragnehmer hat -entsprechend dem Baufortschritt- dem Auftraggeber den Zeitpunkt, zu dem er die nach 

dem Vertrag vom Auftraggeber zu liefernden Unterlagen benötigt, so frühzeitig anzugeben, daß die Übergabe 

durch den Auftraggeber rechtzeitig erfolgen kann. 

Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung 

freigegeben gekennzeichnet sind. 

10. Ausführungsfristen 

Mit Unterzeichnung der Angebotserklärung akzeptiert der Bieter/Auftragnehmer die dort vorgegebenen 

Ausführungsfristen und verpflichtet sich zu deren Einhaltung. 

11. Veröffentlichungen, Vervielfältigungen  (§ 3) 

Der Auftragnehmer darf Veröffentlichungen über die Leistung nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers 

vornehmen. 

Der Auftraggeber darf die vom Auftragnehmer beschafften Ausführungsunterlagen für die Durchführung der 

Leistung und ihre Erhaltung vervielfältigen und verwenden, für andere Zwecke nur mit Zustimmung des 

Auftragnehmers. 
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12. Baustelleneinrichtungen  (§§ 3 Nr. 4 und 4 Nr. 4) 

Vor Beginn der Baustelleneinrichtung hat der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers einen 

Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen. 

Straßen, Wege, Lager- und Arbeitsplätze innerhalb des Baugeländes werden in bestehendem Zustand zur 

Verfügung gestellt. Sie können vom Auftragnehmer nur auf eigene Gefahr benutzt werden. 

Treten bei der Benutzung bauseitig zur Verfügung gestellter Anlagen oder Grundstücke an diesen Schäden durch 

Verschulden des Auftragnehmers ein, so ist der Auftragnehmer dem Auftraggeber dafür schadensersatzpflichtig. 

Die Mitbenutzung vorhandener Gerüste und Einrichtungen anderer Unternehmer ist vom Auftragnehmer mit diesen 

zu vereinbaren. 

13. Baustellenräumung  (§§ 4 Nr. 2 und 5 Nr. 1) 

Die Baustelle ist so bald wie möglich zu räumen. Befolgt der Auftragnehmer eine dahingehende Aufforderung nicht 

innerhalb einer angemessenen Frist, so kann der Auftraggeber die Baustelle auf Kosten des Auftragnehmers 

räumen lassen. 

Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Lagerplätze, Arbeitsplätze und Zufahrtswege sind bei der Räumung im 

früheren Zustand zurückzugeben, soweit dies möglich ist und die spätere Verwendung dies erfordert. 

14. Bautagesberichte  (§ 4) 

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber täglich zu übergeben. 
Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein 
können. 
Der Auftragnehmer sowie eventuelle Nachunternehmer sind verpflichtet, Namenslisten über die auf den Baustellen 

täglich beschäftigten Arbeitnehmer zu führen. Sie haben auch sicher zu stellen, dass diese Listen auf Verlangen 

des Auftraggebers zur Einsichtnahme vorgelegt werden können. 

15. Kontrollprüfungen  (§ 4 Nr. 1) 

Der Auftragnehmer hat Kontrollprüfungen des Auftraggebers zu ermöglichen. 

16. Werbung  (§ 4 Nr. 1) 

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

17. Umweltschutz  (§ 4 Nr. 2 und 3) 

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten 

hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß zu beschränken. 

Behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der Auftragnehmer 

dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

Es dürfen keine Materialien eingesetzt werden, die das schädliche FCKW, PCB, Asbest oder ähnliche Schadstoffe 

enthalten. 

18. Nachunternehmer  (§ 4 Nr. 8) 

Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und 

zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und 

Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerblichen Voraussetzungen erfüllen. Er hat die Nachunternehmer 

bei Anforderung eines Angebotes davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt. 

Er darf den Nachunternehmern keine ungünstigeren Bedingungen -insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise 

und der Sicherheitsleistungen- auferlegen, als zwischen ihm und dem Auftraggeber vereinbart sind. Auf Verlangen 

des Auftraggebers hat er dies nachzuweisen. Die Vereinbarung der Preise bleibt hiervon unberührt. 

Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen, sowie Name, Anschrift 

und Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachunternehmers 

schriftlich bekanntzugeben. Beabsichtigt der Auftragnehmer, Leistungen zu übertragen, muss er rechtzeitig vorher 

die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers gemäß § 4 Nr. 8 (1) Satz 2 einholen. 

Der Auftragnehmer muss sicherstellen, daß der Nachunternehmer die ihm übertragenen Leistungen nicht weiter 

vergibt, es sei denn, der Auftraggeber hat zuvor schriftlich zugestimmt; die Absätze 1 und 2 der Ziff. 18 gelten 

entsprechend. Die Haftung für die Leistungen des Nachunternehmers verbleibt bei dem Auftragnehmer. 

19. Ausführung der Leistung (§ 4 Nr. 10) 

Feststellungen auf der Baustelle über den Zustand von Teilen der Leistung, ihre Vertragsmäßigkeit sowie Art und 

Umfang der Leistungen werden verlangt, soweit diese Teile der Leistung durch die weitere Ausführung der Prüfung 

und Feststellung entzogen werden. Diese sind gemeinsam vorzunehmen. Der Auftragnehmer hat sie rechtzeitig 

zu beantragen. 
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20. Behinderung und Unterbrechung der Ausführung  (§ 6) 

Ist erkennbar, dass sich durch eine Behinderung oder Unterbrechung Auswirkungen ergeben, hat der 

Auftragnehmer dieses dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Unterlässt er schuldhaft diese 

Mitteilung, hat er dem Auftraggeber den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 

21. Kündigung aus wichtigem Grund  (§ 8 Nr. 3 ff) 

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt 

auch vor, wenn der Auftragnehmer 

- ohne schriftliche Zustimmung des Auftraggebers Leistungen nicht im eigenen Betrieb erbringt, obwohl sein 

Betrieb darauf eingerichtet ist (§ 4 Nr. 8); 

- Personen, die auf Seiten des Auftraggebers mit der Vorbereitung, dem Abschluß oder der Durchführung des 

Vertrages befasst sind oder ihnen nahestehenden Personen Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt. 

Solchen Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm 

beauftragt oder für ihn tätig sind. Dabei ist es gleichgültig, ob die Vorteile den vorgenannten Personen oder in 

ihrem Interesse einem Dritten angeboten, versprochen oder gewährt werden. 

In diesen Fällen gilt § 8 Nr. 3, 5, 6 und 7 entsprechend. 

22. Wettbewerbsbeschränkungen  (§ 8 Nr. 4) 

Wenn der Auftragnehmer aus Anlaß der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige 

Wettbewerbsbeschränkung darstellt, hat er 15 v. H. der Auftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen, es sei 

denn, dass ein Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt wird oder 

bereits erfüllt ist. 

Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere solche aus § 8 Nr. 4, bleiben 

unberührt. 

23. Haftung der Vertragsparteien, Mitteilung von Bauunfällen  (§ 10) 

Die Bewachung und Verwahrung der Bauunterkünfte, Arbeitsgeräte, Arbeitskleidung usw. des Auftragnehmers 

oder seiner Erfüllungsgehilfen –auch während der Arbeitsruhe– ist Sache des Auftragnehmers; der Auftraggeber 

ist dafür nicht verantwortlich, auch wenn sich diese Gegenstände auf seinen Grundstücken befinden. 

Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, dem Auftraggeber 

unverzüglich mitzuteilen. 

24. Abnahme  (§ 12) 

Der Auftragnehmer hat bei der Abnahme mitzuwirken und die erforderlichen Arbeitskräfte und Meßgeräte zu 

stellen. 

25. Gewährleistung und Mängelansprüche  (§ 13) 

Die Verjährungsfrist für die Gewährleistung wird gemäß VOB/B festgelegt, jedoch mit 5-jähriger Dauer. Die Frist 

beginnt mit der Schlussabnahme. 

Nach einer Mängelrüge hat der Auftragnehmer die Mängelbeseitigung und deren Zeitpunkt rechtzeitig mit dem 

Auftraggeber abzustimmen. Die Verjährungsfrist der Gewährleistungsansprüche für 

Mängelbeseitigungsleistungen endet nicht vor Ablauf der für die Vertragsleistung vereinbarten Verjährungsfrist. 

26. Abrechnung  (§ 14) 

Zu den für die Abrechnung notwendigen Feststellungen auf der Baustelle ist Ziffer 19 dieser Vertragsbedingungen 

zu beachten. Die Beteiligung des Auftraggebers an der Ermittlung des Leistungsumfanges gilt nicht als 

Anerkenntnis. 

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer 

Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein. In den für die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden 

Aufmaßblättern müssen mindestens folgende Angaben gemacht werden: 

- Auftragnehmer, 

- Auftraggeber, 

- Nummer des Aufmaßblattes, 

- Bezeichnung der Bauleistung, -  Ordnungszahl (Position) 

Unmittelbar über den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmaßblatt den Text enthalten: “ Aufgestellt: “ Die 

Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die 

Durchschriften der Auftragnehmer. Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen auf zwei Stellen nach 

dem Komma, Rauminhalte und Gewicht auf drei Stellen nach dem Komma zu runden. Geldbeträge sind in Euro 

auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden. 

Für fertig gestellte Teile der Leistung oder Teilleistungen hat der Auftragnehmer (unabhängig von den 

Aufstellungen nach § 16 Nr. 1 Satz 2) endgültige Mengenberechnungen aufgrund von Zeichnungen oder 

gemeinsamen Feststellungen vorzulegen. 
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27. Preisnachlässe  (§§ 14 und 16) 

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als v.H.-Satz angebotener Preisnachlass bei der 

Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, auch von denen der 

Nachträge, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind. Dies 

gilt auch, wenn der Preisnachlass auf die Angebots- oder Vertragssumme bezogen ist. 

Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel sowie Erstattungsbeträge bei vereinbarter Stoffpreisgleitklausel 

werden durch den Preisnachlass nicht verringert. 

28. Rechnungen  (§§ 14 und 16 ) 

Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnung zu bezeichnen; die 

Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren. In jeder Rechnung sind die 

Teilleistungen in der Reihenfolge, mit Ordnungszahl (Position) und der Bezeichnung - ggfls. abgekürzt - wie im 

Leistungsverzeichnis aufzuführen. 

Die Rechnungen (einschließlich Massenberechungen, Abrechnungszeichnungen) sind in 2-facher Ausfertigung an 

die in der Angebotserklärung genannte Stelle zu richten. 

Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag 

ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei 

Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt. In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller 

bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen 

Umsatzsteuerbeträge anzugeben. 

29. Stundenlohnarbeiten  (§ 15) 

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenzettel in zweifacher Ausfertigung 

einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Nr. 3 enthalten: 

- das Datum, 

- die Bezeichnung der Baustelle, 

- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, -  die Art der Leistung, 

- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe, 

- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und 

Feiertagsarbeit sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen, - die Gerätekenngrößen. 

Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Bescheinigung 

des Auftraggebers auf dem Stundenlohnzettel gilt nicht als Rechnungsanerkenntnis. Die Originale der 

Stundenzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer. 

Sind Stundenlohnarbeiten mit anderen Leistungen verbunden, so sind keine getrennten Rechnungen aufzustellen. 

30. Zahlungen  (§ 16) 

Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet. Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung von einem Konto 

der Tag der Abgabe oder Absendung des Zahlungsauftrags an ein Geldinstitut. 

Die Zahlungen sind an die in der Angebotserklärung genannte Stelle zu richten. 

Bei Abschlagszahlungen für die geforderte Leistung, eigens angefertigter und bereitgestellter Bauteile sowie die 

auf der Baustelle angelieferten Stoffe und Bauteile (§ 16 Nr. 1 Abs. 1 Satz 3) ist Sicherheit durch Bürgschaft nach 

Ziff 34 dieser Vertragsbedingungen zu leisten. 

Während der Bauzeit werden auf schriftlichen Antrag (2-fach) Abschlagszahlungen in Höhe der jeweils 
nachgewiesenen vertragsgemäßen Leistungen gewährt. Dem Antrag ist eine Zwischenrechnung mit prüffähiger 
Massenberechnung beizufügen. 

Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die 

Durchführung des Vertrages bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft (federführendes Mitglied) oder 

nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch für die Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. 

Steuerabzug bei Bauleistungen/Freistellungsbescheinigung 

Für die Ermittlung des Betrages nach § 48 b Abs.1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) sind die für denselben 

Leistungsempfänger erbrachten und voraussichtlich zu erbringenden Bauleistungen zusammenzurechnen. Der 

Steuerabzug in Höhe von 15 % der jeweiligen Rechnungssumme wird vorgenommen, wenn der Auftragnehmer 

keine entsprechende Freistellungserklärung bis zum Zeitpunkt der ersten Rechnungsstellung vorlegt oder vorlegen 

kann. Die Freistellungsbescheinigung ist spätestens mit der Auftragsbestätigung zu übergeben. Der 

Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf die 

vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48 b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
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31. Überzahlungen 

Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht 

auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. 

Im Falle einer Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von 

14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit 

seiner Zahlungsverpflichtung im Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem Basissatz des § 247 

BGB zu zahlen. 

32. Abtretung  (§ 16) 

Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber können ohne Zustimmung des Auftraggebers nur 

abgetreten werden, wenn die Abtretung sich auf alle Forderungen in voller Höhe aus dem genau bezeichneten 

Auftrag einschließlich aller etwaigen Nachträge erstreckt. Teilabtretungen sind nur mit schriftlicher Zustimmung 

des Auftraggebers gegen ihn wirksam. 

Eine Abtretung wirkt gegenüber dem Auftraggeber erst, 

- wenn sie ihm vom alten Gläubiger (Auftragnehmer) und vom neuen Gläubiger unter genauer Bezeichnung der 

auftraggebenden Stelle und des Auftrages schriftlich angezeigt worden ist und - wenn der neue Gläubiger dabei 

folgende Erklärung abgegeben hat: 

„ich erkenne an, dass 

a. die Erfüllung der Forderung nur nach Maßgabe der vertraglichen Bestimmungen beansprucht werden 

kann, 

b. mir gemäß § 404 BGB die Einwendungen entgegengesetzt werden können, die zur Zeit der Abtretung 

gegen den bisherigen Gläubiger begründet waren, 

c. die Aufrechnung mit Gegenforderungen in den Grenzen des § 496 BGB zulässig ist, 

d. eine durch mich vorgenommene weitere Abtretung gegenüber dem Auftraggeber nicht wirksam ist. 

Zahlungen, die der Auftraggeber nach der Abtretung an den Auftragnehmer leistet, lasse ich gegen mich 

gelten, wenn vom Zugang der Abtretungsanzeige beim Auftraggeber bis zum Tag der Zahlung (Tag der 

Abgabe oder Absendung des Zahlungsauftrages an ein Geldinstitut) noch nicht 6 Werktage verstrichen 

sind. Dies gilt nicht, wenn der die Zahlung bearbeitende Kassenbeamte schon vor Ablauf dieser Frist von 

der Abtretungsanzeige Kenntnis hatte.“ 

Abtretungen aus mehreren Aufträgen sind für jeden Auftrag gesondert anzuzeigen. 

Ohne Einhaltung der oben genannten Abtretungsvoraussetzungen kann der Auftragnehmer Geldforderungen an 

einen Dritten abtreten, wenn der Auftragnehmer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB) ist und das 

Rechtsgeschäft, das die Forderung begründet hat, für ihn ein Handelsgeschäft ist (siehe § 354a Satz 1 HGB). 

Die Forderungsabtretung entfaltet dann aber keine bindende Wirkung gegenüber dem Auftraggeber; er kann 

vielmehr weiterhin mit befreiender Wirkung an den Auftragnehmer Zahlungen leisten. Das gilt auch dann, wenn 

die Forderungsabtretung dem Auftraggeber angezeigt wird oder er anderweitig davon Kenntnis erlangt (siehe auch 

§ 354a Satz 1 HGB). 

33. Sicherheitsleistung  (§ 17) 

Die Sicherheit für Vertragserfüllung erstreckt sich auf die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag, 

insbesondere für die vertragsgemäße Ausführung der Leistung einschließlich Abrechnung, Mängelansprüche und 

Schadenersatz sowie auf die Erstattung von Überzahlungen einschließlich der Zinsen. 

Die Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme ist bei Auftragserteilung zu stellen. 

Die Sicherheit für Mängelansprüche (Mängelansprüche- bzw. Gewährleistungsbürgschaft) erstreckt sich auf die 

Erfüllung der Ansprüche auf Mängelbeseitigung einschließlich Schadenersatz sowie auf die Erstattung von 

Überzahlungen einschließlich Zinsen. Die Mängelansprüchebürgschaft in Höhe von 3 % der Abrechnungssumme 

ist mit der Schlussrechnung zu stellen. 

Die Sicherheitsleistung wird entsprechend den Regelungen der jeweils geltenden VOB/A erst ab einer 

Auftragssumme oberhalb von 250.000 € (ohne Umsatzsteuer) verlangt.  Ausnahme: 

Bei Beschränkten Ausschreibungen und Freihändigen Vergaben kann in besonderen Einzelfällen auch unterhalb 

von 250.000 € (ohne Umsatzsteuer) eine Sicherheitsleistung erhoben werden. 

34. Bürgschaften  (§§ 16 und 17) 

Ist Sicherheit durch Bürgschaft zu leisten, ist diese von einem 

- in der Europäischen Gemeinschaft oder 

- in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum oder -  in 
einem Staat der Vertragsparteien des MITO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen 
zugelassenen Kreditinstituts bzw. Kredit- oder Kautionsversicherers zu stellen. 

Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen: 
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- „Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht. 

- Auf die Einrede der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet. 

- Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. 

- Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des 

Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem 

Auftraggeber und dem Auftragsnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung 

bindend. 

- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle“. Die Bürgschaft ist 

über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur  e i n e r  Urkunde zu stellen. 

Die Urkunde über die Vertragserfüllungsbürgschaft wird nach vorbehaltsloser Annahme der Schlusszahlung 

zurückgegeben, wenn der Auftragnehmer die Leistung vertragsgemäß erfüllt, etwaige Ansprüche befriedigt und 

eine vereinbarte Sicherheit für Mängelansprüche geleistet hat. 

Die Urkunde über die Mängelansprüchebürgschaft (Gewährleistungsbürgschaft) wird zurückgegeben, wenn die 

Verjährungsfristen für die Mängelansprüche abgelaufen und die bis dahin erhobenen Ansprüche erfüllt sind. 

Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die 

Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind. 

Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige 

Zahlungen angerechnet worden ist. 

35. Verträge mit ausländischen Unternehmen  (§ 18) 

Bei Auslegung des Vertrages ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut verbindlich. 

Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und 

außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland, für ein evtl. gerichtliches Verfahren das Prozessrecht der Bundesrepublik Deutschland. 

36. Vertragsänderungen 

Jede Änderung des Vertrages bedarf der Schriftform. 

2. 

Besondere Vertragsbedingungen zur Einhaltung des Tariftreue- und 

Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (BVB TVgG NRW) 

(anzuwenden ab einem Auftragswert von 25.000 € ohne Umsatzsteuer) 

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 

verpflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon unberührt. Hierzu vereinbaren die Parteien Folgendes: 

1.  Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen 

1.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 

a) für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich 

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 1969 (BGBl. I 

S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrages, 

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom 20. 

April 2009 (BGBl. I S. 799) in der jeweils geltenden Fassung für allgemein verbindlich erklärten 

Tarifvertrages oder 

- einer nach den §§ 7, 7a oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder nach § 3a des 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 (BGBl. I 

S. 158) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen Rechtsverordnung unterfällt, 

seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des Auftrags wenigstens diejenigen 

Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die in dem Tarifvertrag oder der 

Rechtsverordnung verbindlich vorgegeben werden. 
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b) für Leistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene (§ 1 Abs. Absatz 3 

TVgG) seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des Auftrags wenigstens das in 

Nordrhein-Westfalen für diese Leistung in einem einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen 

Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten 

Modalitäten zu zahlen und während der Ausführungslaufzeit Änderungen nachvollziehen. 

c) bei der Ausführung der Leistung seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) wenigstens ein Entgelt in Höhe 

des allgemeinen Mindestlohns, nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung zu zahlen. Diese 

Pflicht gilt auch, sofern das gemäß lit. a) und b) zu zahlende Entgelt das Mindeststundenentgelt nach dem 

Mindestlohngesetz unterschreitet. 

1.2. Der Auftragnehmer trägt dafür Sorge, dass die bei der Ausführung des Auftrags beteiligten Nachunternehmen 

die in Ziffer 1.1. genannten Pflichten ebenfalls einhalten. 

1.3. Ziffer 1.1., lit. c) gilt nur, sofern die ausgeschriebene Leistung im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik 

Deutschland erbracht wird. Ziffer 1.1., lit. c) gilt nicht für Auftragnehmer, die unter § 224 Absatz 1 Satz 1 und 

Absatz 2 sowie § 226 des Neunten Sozialgesetzbuches fallen. 

2.  Kontroll- und Prüfrecht 

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen während der 

Auftragsausführung zu überprüfen. Hierzu ist der Auftragnehmer verpflichtet, 

a) dem Auftraggeber auf dessen Verlangen die notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen, aus denen 

sich die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen zweifelsfrei ergibt. Sofern diese Unterlagen 

personenbezogene Daten enthalten, erfolgt die Vorlage in anonymisierter Form sowie unter Beachtung des 

Datenschutzrechts. 

b) seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen. 

3.  Kündigung aus wichtigem Grund; Vertragsstrafe 

3.1. Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist unter anderem kündigen, 

a) wenn der Auftragnehmer eine Pflicht aus Ziffer 1. verletzt, 

b) wenn der Auftragnehmer nicht sicherstellt, dass die Nachunternehmen eine Pflicht aus Ziffer 1. einhalten oder 

c) wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten aus Ziffer 2. nicht nachkommt. 

3.2. In den in Ziffer 3.1. genannten Fällen, verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Zahlung einer Vertragsstrafe, 

deren Höhe eins von Hundert, bei mehreren Verstößen bis zu fünf von Hundert des Auftragswertes beträgt. 

Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Geltendmachung 

eines weiteren Schadens durch den Auftraggeber ist nicht ausgeschlossen, jedoch wird die verwirkte 

Vertragsstrafe auf den weiteren Schadensersatz des Auftraggebers angerechnet. 

3.3. Im Übrigen berühren Ziffer 3.1. und 3.2. nicht die weiteren Rechte der Vertragsparteien. 
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